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Sitzungsvorlage

Federführend:
5 Sozial- Ordnungs- und Umweltreferat

Beteiligt:
31 Straßenverkehrsamt

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2018/2088-R5

öffentlich

14.01.2019
Haupt Ralf

Bündelung der Wahlwerbung durch kommunale Werbeflächen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.02.2019 Umweltsenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

In seiner Sitzung am 11.03.2015 hat der Umweltsenat beschlossen, dass die an den jeweiligen Wahlen 
beteiligten Parteien, die im Bamberger Stadtrat durch eigene Fraktionen vertreten sind, im Rahmen einer 
Selbstverpflichtung rechtzeitig vorher definieren mögen, welche Bereich von Wahlwerbung ausgenom-
men werden sollen. Der Senat solle sich ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl nochmals mit dem 
Thema befassen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, Vorschläge für plakatfreie Zonen als Diskussionsgrundlage für eine 
Selbstverpflichtung der im Stadtrat durch Fraktionen vertretenen Parteien und Gruppierungen zu erarbei-
ten.

Im Vollzug dieses Beschlusses hat das Sozial-, Ordnungs- und Umweltreferat mit Schreiben vom 
26.07.2018 vorgeschlagen, den Bereich Domplatz/Altes Rathaus/Obere Brücke und das Kloster Michels-
berg als wahlwerbefreie Zone zu vereinbaren (siehe Anlage 2).

Die Fraktionen wurden auch über die Grenzen des Weltkulturerbes bzw. des Stadtdenkmals per Plan in-
formiert. Beide Gebiete (insbesondere das Stadtdenkmal) würden jedoch Wahlwerbung praktisch in der 
ganzen Stadt ausschließen und auch der Bereich des Weltkulturerbes ist sehr groß bemessen – insbeson-
dere wären auch die Bereiche in der Innenstadt wie zum Beispiel die Fußgängerzone, die ja als Wahlwer-
bestandort wichtig ist, ausgenommen.

Die Rückmeldung der Fraktionen war dahingehend, dass sich die CSU-, die SPD-, die BA- und die BBB-
Stadtratsfraktion und die Ausschussgemeinschaft BuB/BaLi/FDP mit der vorgeschlagenen Selbstver-
pflichtung im Bereich Domplatz/Altes Rathaus/Obere Brücke und dem Kloster Michelsberg einverstan-
den erklärt haben (siehe Anlage 3).

Die GAL-Fraktion hat als einzige einen größeren Bereich als wahlwerbefreie Zone vorgeschlagen und 
außerdem darum ersucht, statt einer Selbstverpflichtung der beteiligten Parteien eine entsprechende sat-
zungsmäßige Regelung herbeizuführen. Diese Variante widerspricht jedoch dem Umweltsenatsbeschluss 
vom 11.03.2015, der eine Selbstverpflichtung festlegt.
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II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht der Verwaltung hat zur Kenntnis gedient.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, öffentlich über die Selbstverpflichtung der im Bamberger Stadtrat 
vertretenen Parteien und Gruppierungen zu informieren.

 

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Anlage 1 - Sitzungsvortrag vom 11.03.2015
Anlage 2 – Anschreiben vom 26.07.2018 mit Plan
Anlage 3 – Rückmeldungen der Fraktionen

Verteiler:

Amt 30
Referat 5
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Sitzungsvorlage Vorlage- Nr: VOi2:01S/1461-R5 

P ederführend: Status: öffentlich 
Referat 5 

Aktenzeichen: 
Beteiligt: Datum: 19.02.2015 
3 J Str-éißenverkehrsatn t Referent: Haupt Ralf .. 

Bündelung der Wahlwerbung durch kommunale Werbeflächen 

Beratungsfolge: 
Datum Grenrium Z11'slàndigkeit 

]J,0320·1.5 Umweltsenat Entscheidung 

I. Sitzurrgsvor'trag: 

Die dAL-:Praktion hat mit dem in Anlage I beigefügten Antrag vorn 31.03.2014 einen Antrag gestellt, 
eine Satzung zu erlassen, wonach d'as Plakatieren von Plakaten im Wahlkampf (ab sechs Wochen vor der 
Wahl) nur auf kommunalen Werbeflächen gestattet ist und von der Stadt selbst vorgenommen wird. Die 
Stadt soll hier gemäß dem Parteienproporz. den Parteien entsprechende Werbeflächen zur Verfügung 
stellen und die Stadtverwaltung soll ein entsprechendes Konzept erarbeiten. Bezüglich der Einzelheiten 
darf auf die Anlage Bezug genommen werden. 

Die Wahlwerbung in der Stadt Bambergwar bereits verschiedentlich Gegenstand von Anträgen der 'GAL· 
Fraktion, eine Beschrânkung/Bündelung von Wahlwerbung zu erreichen Der Umweltsenat hat letztmals 
in seiner Sitzung vom l 6.1 l .2011 festgelegt, dass eine Bündelung von Wahlwerbung entsprechend einem 
Antrag der GAL-Stad"tratsfraktion vom J 3. Oktober 2008 durch kommunale Werbeflächen abgelehnt 
wird. 

Die Verwaltung hat sich bei den anderen oberfränkischen kreisfreien Städten Bayreuth, Hof und Coburg 
bezüglich der dortigen Handhabung erkundigt. Hierbei hat sich herausgestellt, dass keine extra Satzung 
für Wahlwerbung erlassen worden ist, sondern vielmehr im Rahmen eines Konsenses der Parteien eine 
Beschränkung der Wahlwerbung erfolgt. 

Aus Sicht der Verwaltung ist es ein wesentliches Element des Demokrarîeverständnisses, dass vor 
allgemeinen Wahlen Parteien das Recht haben, Wahlwerbung zu betreiben. Deshalb hat sich der Stadtrat 
auch auf die gebühren -- und genehmigungsfreie Aufstellung von Wahlwerbung vier Wochen vor 
allgemeinen Wahlen in der der-zeit geltenden Sondernutzungssatzung explizit festgelegt. Dieses Recht der 
Wahlwerbung sollte nicht durch Satzungserlass eingeschränkt werden. Vorstellbar Wäre jedooh, dass im 
Konsens aller beteiligten Parteien eine Selbstverpflichtung erzielt wird, wonach zum Sèispiel besonders 
sensible Gebiete in unserer Stadt von Wahlwerbung ausgenommen würden. Denkbar wäre zum Beispiel, 
den Bereich Domplatz I Altes Rathaus / Obere Brücke und d'as Kloster Michelsberg als wahlwerbefreie 
Zone zu vereinbaren. 

Zu diesem Vorschlag einer Selbsrverpflichtung hat die Verwaltung mit Schreiben vom 18.12.20·14 die 
CSU-Stadtratsfraktion, die SPD-Stadtratsfrakti'oh, die FW-Stadti'ats:fr-aktion und die BBB 
Stadtratsfraktion sowie die .Sradträtin Daniela Reinfelder sowie die Herren Stadträte Michael Hosch, 
Martin Pöhner urrd Heinrich Schwimmbeck um Stellungnahme gebeten. 

Vorlag, VO/Z0J9J4'6I-RS der Sto<Jr il,l'mbcrg 
Serre: 111 



Die CSU-S.tad,tratsfraktion hat mitgeteilt, dass sie dem Antrag der GAL-FraktiQn nicht näher treten kann, 
aber gerne bereit wäre, eine entspieehende Selbsrverpflichtung einzugehen. Herr Kreisvorsitzender Dr. 
Christian Lange hat mit Schreiben vom 17.02.2015 erklärt dass seitens des CSU-Kreisverbandes dieselbe 
Auffassung vertreten wird. 

Seitens der SPD-Stadtratsfraktion und auch seitens des Vorstands der SPD wird ebenfalls die freiwillige 
Selbstverpflichtung positiv gesehen. Der Antrag der GAL,-Fraktion wird ausdrücklich nicht unterstützt. 

Rückmeldungen der FW-Stadtrnt.sfra.ktion und der J3BB.-Sti¼~tratsfraktion sind leider nicht eingegangen. 

Frau Stadträtin Daniela Reinfelder teilt mit dass sie als kleine und neuere Gruppierung nicht auf das 
individuelle Plakatieren, wie es bisher praktizient wurde verzichten Mnn!!IJ und wollen, Pie 
vorgeschlagenen sensiblen Bereiche wie Dernplajz, Altes Rathaus und den Michelsbejg auszugreazen 
wird jedoch fur gut und richtig befunden und insoweit wird der von der Verwaltung vosgeschlagenen 
Vo~gehe1Js.weis~ :iiug~stimmt, · · - · 

Hen' Michael Bossh teilt mit, dass er eine Satzung s.trikt ablehnt tJD-<'I eine Üper.einkuDft wie 
vergeschlagen, für denkbar erachtet. 

HeJT Stadtrat Martin Pöhner setzt sich mit der Angelegenheit umfassend auseinander. Er teilt mit, dass der 
Vorschlag der QAL ,,Bünde.lung der Wahlwerbung durch kommunale Werbeflächen" mit dem 
Verständnis der Freien Demokraten voa Demokratie unveneinbar set Fm Einzelnen wird auf die in Anlage 
2 beigefügte Stellungnahme (wegen der Ausführlichkeit und Länge) Bezug genommen 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass alle Rückantworten darauf' hinauslaufen, eine fr~iwillig/.'! 
Selbstverpflichtung der Parteien herbeizuführen. Eine satzungsmäßige Regelung mit e:nls-pnecpencl.en 
Beschränkungen wird abgelehnt. 

II, Beschlussverschlag 

1. Der Bericht der Verwaltung hat zur Kenntnis gedient. 

2. Die an den jeweiligen Wahlen beteiligten Parteien sollen im Rahmen einer Selbstverpflichtung rechtzeitig 
vorher definieren, welche Bereiche von Wahlwerbung ausgenommen werden sollen. 

3. Der Antrag der GAL-St_ac\\nJ.tsfraktion vom 31.03.2,0,14 ist damit geschäftsordnungsmäûig behandelt, 

Ill. Finanzielle Auswirkungen: 

Der unter IL empfohlene Beschlussantrag verursach; 

X t. - keini Koste» . 
. 2.- .. Kosten in Höhe Y0l) fu.i- die beck,~ng it11 l<}Ùfi:nd~n tfous~à)i':lj,ahr bzw, irn ge)lendei1 

Finanzclan gegebe11 ist 
3.. . . Kosten in Höhever, f(ir ~ie keine Deciœng IIT:J Haushaltgegeben ist. Im. RaJ.Ïmel) d,~r ~0m 

Antrag stellenden An;itlR,eforat zu hewirts,chaûenclel'l, Mi.tteJ wird felgender 
Deckungsvorschlag gemacht: 

4, 'Kos-ter,i in künûigen Haushaltsiahnen: Personalkosten: S<1chkosten:. 

Anlage/n: 

Anlage l ,,.. 0.AL~An.t.rag vom J 1.03.2014 
Anlage 2 - Sterlungnahme des Herrn Pöhner vom 30.01.2015 

Verteiler: 

Am: 31 

\',orl.,~• V,()12/)]5/l 4_6-l,RS. der S.tadl ßombcr,g Seile 212 
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J fùr 1. 2. 4. 5, 6 7.. ,,on. Kennhi,n. else Ck (f{ ;,J. (~AI 
S r ~~f__:: .. L2 .. ..! ... ~ L..I..-L}! 1 r _.S.tadt Barnberg l 

$o;:inl- und Umweltre-ferat 

Her-rn Oberbürgermeister 
Andreas Starke· 
Rathaus Muplatz 

9·6·047 Bamberg 

Bamberg, 31.3.20-14 

An.tnig 
Wildes Plakatieren beenden - Satzung für Wahlwerbung au:! kommunalen Werbeflächen 

Sehr geehrter HerrOberbürgermeister, 

die Stadt Bamberg hat wieder einen Wahlkampfhinter sieb und das Stadtbild hat i.n diéser Zeit 
erneut schwer gelitten. Für viele Bürgerinnen hat sich der Ärger wiederholt, wie er sich schon in 
vorherigen Wahlkämpfen (insbesondere Komm1J.tu1lwahlkämpfen)rnanifestiert hat: eine Flut 
schadhafter und zerfetzter Plakate, die nicht nur einen hässlichen Anblick bieten, sondern oft 
genug auch gefährlich auf Rad- oder Fußwege fallen oder in diese hineinragen, ganz abgesehen 
von dem Milll, der dadurch produziert wird. Viele Bürgerinnen, die uns ansprachen, äußerten den 
Eindruck, dass es diesmal schlimmer war als je zuvor, und druckten ihren Unmut bezüglich der 
effenbar nich; zu stoppenden Maßlosigkeit einiget der antretenden Listen, aber auch einzelner 
Kandidatinnen aus. 
Nach unserer Einschätzung hat diese Eatwisklung durchaus auch zu der niedrigen 
Wahlbeteiligung von inzwischen nm noch 44% beigetragen. 

Wir haben bereits in unserem Antrag vom Oktober W(i)8 darauf hingewiesen, dass eine solche 
WahlkamjJf-Ausu:fenmg in anderen Städteu dutch kommunale Regehœgen des Ortsrechts 
vermieden wird. Dies sind heute z, B. Nördlingen, Dillingen, Bad Abbach, Grafeawöhr, 
Fürstenferdbruck oder Gröbenzell. Dort stellt die Kommune Werbeflâche11 (in der Regel große 
Plakatwände) zur Verfügung, auf der die Parteien/Wählergruppierungen gemäß einem Propcrz 
mit imet1 Plakaten vertreten sind. Der Proporz richtet sich nach der bisherigen Vertretung im 
Stadtrat/Parlament, d.b. mehr Platz fur größere Parteien, weniger, aber ein Mindestquantum für 
kleinere Parteien und Neulinge), Das ,,wilde Plakatieren", also das Aufstellen und Aufhängen 
von Plakarsrändern und -tafeln durch <lie antretenden Parteien/Wählergruppierungen 
/Kandidatlnnen wird so für alle gleichermaßen unterbunden, 

I.' : .. , , , : :r 



Die Wählerinnen können auf diese Weise - mit Gesamtüberblick über alle Plakate an einem Or.t 
- bestens vergleishen und sich informieren, werden aber nicht auf Schritt und Tritt in jeder 
Stra/le belästigt. 

Namens der GAL-fralction beantragen wir deshalb: 

Die Stadt Bamberg erlässt eine Satzung, wonach (las Plakatieren von Plakaten 
im Wahlkampf (1,1_b sechs Wochen vor der Wahl) nur auf kommunalen 
Wer-beflit:hen gcstnttct ist und. von der Stadt selbst vorgenommen wird. Die 
Stadt stellt g~mäß dem Parteienpropcrz den Parteien entsprechende 
W crbeflächen zur V' eef~gung~ Dazu erarpeite_t die Stadtverwaltung ein Konzept, 

}Si,nige der Plakatierungsverordeuagen der ob~1;1 genannten Koramunen liegen uns vor, Wir 
können Sie gerne zur weiteren Bearbeitung des Aatrags ZU!; Verfu.~g stellen. 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 
Mit freundlichen Grüßen 

(.,.-:r-, , 

', ,(:;, 

Ursula Sowa 
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FQP-Ortsverband Barnberg-Stadt 
Ortsvorsitzender Martin Pöhner 
Kathari•nenstraße 1, 
96052 Bamberg 
Tel c;fl 70-3225084 
Mail: !'v1<!rtJOlRe!:Jri~r@_t_-or:i_:!ir.i~-q~ 

Herrn Ralf Haupt 

Soziai-, Ordnurrgs- tiind Umweltreferent 

der Stadt Bamberg 

Geyerswörthstraße 1 

9604 7 Ba·mberg 

30.01.2015 

Sehr ge·ehrter Herr Haupt, 

vielen Dank fwr Ihre Schreiben vom 18.12'.2014 zum Thema Wahlwerbùng. Gerne komme ich 

in meiner Éigenschaft als FOP-Ortsvorsitzender Ihrer Bitte um Rückantwort nach. 

Der Vorschlag der GAL ,,Bündelung der Wahlwerbung durch kommunale Wefb·efläche·n" ist 

mit unserem Verständnis von Demokratie unvereinbar. 

Der Vorschlag der GAL hätte in einer Stadt von der Größe Bam bergs die unweigerliche Folge, 

dass die Chancen von neuen Kandidaten und Listen, si-ch bei der xornrnunalwahl erfolgreich 

um .Stadtr atsrnandate zubewerben. massiv eing-e·sch·râh'kt·würden .. Dies gilt in ähnlicher 

Weis'e auch fur andere Wahlen wie Bundestag und l.andtag, Demokratie lebt aber gerade 
von der Vietfalt der Ideen, der inhaltlichen und personellen Angebote. 

Gera'de urn die Bürg,erinn·en und Bürger zur Wahl zu motivieren, ist es wichtig, dass sie auch 
die Mö-glichkeit haben, sich uber die verschlederren Angebote zu informieren. ln elner Zeit, in 
der die Auflage der Lokalzei'tung(en} immer mehr abnimmt. kommt Plakaten eine immer 

stärkere Bedeutung zu, sowohl Inhalte als auch Personen zu transportleren. bas ist mit 
wenigen festen städtischen Groß5tellwändén in der von der ~Al vorgeschlage·nen Weise 

nicht möglich. 

Hinzu kommt, dass in Bamberg die wahlwerbung bereits zeitlich von 6 auf 4· Wochen vor 
einer Wahl eingeschränkt ist und künftig eine bislang separate Wahl durch Zusammenlegung 

mit der Stadtratswahl wegfällt, nämlich die OB-Wahl. Eine mögliche Beeinträchtigung des 

Stadtbildes durch Wahlplakate hält sich also bereits zeitlich stark in Grem.en, 

Daher ist die geltende Regelung der freien Plakatierung im Zeitraum von 4 Wochen vor 

Wa"hlen unter Beachtung bestimmter Regeln wie z.B. keine Beeinträchtigting der Sicht der 
Verkehr stellnehmer an Kreuiwngen, keine Plakate an Amp·eln urrd Schi·ldern, die den 

fließenden Verkehr regeln etc. unserer Meïnung nach im Grundsatz ausreiche nd. 



Aller-di0g:5 kcinnen wir uns c;i.urcJ1.é;l .us vosstellen , im Rahme") einer Selbs-.tverpflichtung aller 

Par\eien besonders ?è:r1si.bl.e Ge.b.iete v.c'lrl einer P)a~atieru.ng künftig ausz unehmen. Wir 

kiinnte_r1 VAS insbesondere vor-stellen, wie von lhngn vorgeschlagen, den Bereich 
Domplatz/ Altes Rathaus/0,bere Brücke sowie das Klos·ter Mlchaelsberg künftig é;lls 
war:ilpla~atfreie Zone zu vereinbaren. 

Weitere f:;ir:isct:iränkun~en sind. avs unserer Sic.ht nicht èrfoirderlicrn-. 

Ger-ne sind w,ir zu einem entsprechenden Gespräch der V.er.treter der verschiedenen Parteien 
mit d.em Z'iel einer solchen Vereinbarung bereit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ma.l'tin Pöhner 
F ~P-,Q.rt.svo.rsit~enp.er, 5.tadtr-a t 
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STADT BAMBERG 

.Bündelung der Wahl:werbung durch kommunale Wer b eflä 
ch·en 
S i tzuug svcr l ag e: VO/2015/ 1461-RS 

I. HES C Ji LUS S. <l'.es UmweI.tse.nates.vom 1.LOJ.2015 

1. Der Bericht der Verwaltung hat zur Kenntnis gedient. 

2. bie an den jeweiligen Wahlen beteiligten Parteien sollen im Rahmen einer Selbstver 
pflichtung rechtzeitig vorher definieren, welche Bereiche von Wahlwerbung ausge 
nommen werden sollen. Der Senat befasst sich ein Jahr vor der nächsten Kommunal 
wahJ nochmals mit dem Thema. Die Verwaltung unterbreitet Vorschläge fürplakàt 
freie Zonen als Diskussionsgrundlage für eine Selbstverpflichtung der Parteien und 
Gruppierungen. 

3. ber Antrag der GAL-Stadtratsfraktion vom 31.03.2014 ist damit geschäftsordnungs 
mäßig behandelt. 

Ausfertigungen 

II. Hcrto Obc1'b-ü.r.gct:iil'èistcr: zur Kenntnis 

Ill. Ausferti~g.£!!! 

Bamberg, den 11.03.2015 

.v /11 i\1 ~ VvWfLl·tt . 
Vorsitzender 
Dr. Christian Lange 
Zweiter Bürgermeister 



Stadt Bamberg 

I. Schreiben an: 

Siehe Verteilerliste: 
SOZIAL-, ORDNUNGS· 
UND UMWELTREFERAT 
Geyerswörthstr. 1 
96047 Bamberg 
ralf.haupt@ 
stadt.bamberg.de 
www.bamberg.de 

Sparkasse Bamberg 
BLZ 770 500 00 
Konto-Nr: 18 

Aktenzeichen 

5/H-Ha 
Auskunft erteilt 
Ralf Haupt 

Zi.-Nr. 
109 

Telefon (0951) 

87-1500 
Telefax 

87-1985 
Datum 

26.07.2018 

Selbstverpflichtung der an der Kommunalwahl beteiligten Parteien hinsichtlich 
Wahlwerbung 

Sehr geehrte 

der Umweltsenat hat am 11.03.2015 den in Anlage beigefügten Beschluss gefasst. 

Demnach sollen die an den jeweiligen Wahlen beteiligten Parteien im Rahmen einer Selbstverpflichtung 

rechtzeitig vorher definieren welche Bereiche von Wahlwerbung ausgenommen werden sollen. 

Die Verwaltung soll entsprechende Vorschläge für plakatfreie Zonen als Diskussionsgrundlage für die 

Selbstverpflichtung der Parteien und Gruppierungen unterbreiten. 

Um die Angelegenheit im ersten Halbjahr 2019 dem Stadtrat rechtzeitig vor der Kommunalwahl 

aufbereiten zu können schlagen wir Ihnen vor 

den Bereich Domplatz/Altes Rathaus/Obere Brücke und das Kloster Michelsberg 

als wahlwerbefreie Zone zu vereinbaren. 

Zu Ihrer Information haben wir auch noch einmal die Grenzen des Weltkulturerbes bzw. des 

Stadtdenkmals beigefügt. Beide Gebiete (insbesondere das Stadtdenkmal) würde Wahlwerbung praktisch 

in der ganzen Stadt ausschließen und auch der Bereich des Weltkulturerbes ist sehr groß bemessen - 



2 

insbesondere wären auch die Bereiche in der Innenstadt (wie zum Beispiel die Fußgängerzone), die ja als 

Wahlwerbestandort wichtig sind, ausgenommen. 

Ich wäre Ihnen für eine Rückäußerung in der Angelegenheit bis spätestens 25.09.2018 dankbar und 

verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Ralf Haupt 
Sozial-, Ordnungs- und Umweltreferent 
Berufsm. Stadtrat 

G:\Briefe\Briefe noch nicht ausgelaufen - offen\Selbstverpflichtung der an der Kommunalwahl beteiligten Parteien hinsichtlich 
Wahlwerbung.doc 
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Aktennotiz vom 10.10.2018: 
Anruf von Herrn Bosch in Vertretung von Herrn Weinsheimer, BA-Fraktion: 
Er teilt mit, dass von Seiten der BA-Fraktion Einverständnis besteht. 

Aktennotiz vom 29.10.208: 
Anruf von Herrn Stieringer, SPD-Stadtratsfraktion: 
Er teilt mit, dass von Seiten der SPD-Fraktion Einverständnis besteht. 

Anruf von Herrn Tscherner am 29.10.2018: 
Er teilt mit, dass von Seiten der BBB-Fraktion Einverständnis besteht. 

Haderlein Monika 
Referat 5 



Haderlein, Monika 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

GAL Bamberg <post@gal.bamberg.de> 
Dienstag, 9. Oktober 2018 10:38 
Haupt, Ralf 
Fwd: Ihr Schreiben vom 26.7.2018: wahlwerbefreie Zone - Rückmeldung der 
GAL-Fraktion 

Sehr geehrter Herr Haupt, 
unsere Mail zur Beantwortung Ihres Schreibens haben wir versehentlich an die Adresse des 
Oberbürgermeisters geschickt. Offenbar wurde sie bedauerlicherweise von dort nicht an Sie weitergeleitet. 
Danke für Ihr Erinnerungsschreiben. 
MfG 
S. Schaible (Fraktionsgeschäftsführerin) 

-------- Weitergeleitete Nachricht -------- 
~etreff:Ihr Schreiben vom 26.7.2018: wahlwerbefreie Zone - Rückmeldung der GAL-Fraktion 
'Datumr'Thu, 13 Sep 2018 12:32:23 +0200 

Von: GAL Bamberg <post@gal.bamberg.de> 
An:Andreas Starke OB <oberbuergermeister@stadt.bamberg.de> 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

vielen Dank für Ihren Vorschlag bzgl. der Wahlwerbung von Parteien bei 
der Kommunalwahl 2020 (Schreiben vom 26.7.2018), wozu Sie um Rückmeldung 
gebeten hatten. 

Wie Sie wissen, hatten wir ja schon vor vielen Jahren einen Antrag mit 
derselben Zielrichtung, allerdings viel weiter gehend, in den Stadtrat 
eingebracht. Insofern sind wir froh, wenn sich etwas in diese Richtung 
bewegt. 
Wir bedauern es allerdings sehr, dass nur sehr kleine Bereiche als 
wahlwerbefreie Zone bestimmt werden sollen, denn das Weltkulturerbe bzw. 
das Stadtdenkmal umfasst doch viel größere Bereiche der Bamberger 

\Altstadt, die ebenso schützenswert sind. Unser Ziel wäre nach wie vor, 
\eine wahlwerbefreie Zone im gesamten Weltkulturerbe oder Stadtdenkmal. 
Aber als ersten Schritt würden wir auch diesen geringen Bereich 
akzeptieren und mittragen. 

Viel gravierender ist allerdings, dass bei einer Selbstverpflichtung der 
im Stadtrat vertretenen Parteien die anderen zur Wahl antretenden 
Parteien und Listen völlig frei wären. Im Ergebnis könnte der Domplatz 
voller AfD-Schilder sein und zwar ausschließlich - aus unserer Sicht 
eine ungute Vorstellung. 

Würde der Stadtrat hingegen eine Satzung erlassen, könnte man erstens 
die wahlwerbefreie Zone örtlich sehr genau und rechtlich wirksam 
festlegen, und zweitens würde diese Festlegung für alle gleichermaßen 
gelten. 

Namens meiner Fraktion bitte ich Sie deshalb sehr dringend, den Weg der 
Satzung statt einer Selbstverpflichtung zu wählen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ursula Sowa 
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GAL Bamberg - Stadtratsfraktion Grün-Alternative Liste 
Grüner Markt 7, 96047 Bamberg 
Tel./Fax 0951/23777 
http://www.gal.bamberg.de 

GAL Bamberg - Stadtratsfraktion Grün-Alternative Liste 
Grüner Markt 7, 96047 Bamberg 
Tel./Fax 0951/23777 
http://www.gal.bamberg.de 
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Haupt, Ralf 

Von: 
Gesendet: 
An: 

CSU Stadtratsfraktion <csu@bnv-bamberg.de> 
Samstag, 8. September 2018 14:19 
Haupt, Ralf 

Sehr geehrter Herr Haupt, 

zu Ihrem Schreiben vom 26. Juli 2018 betr. Selbstverpflichtung hinsichtlich Wahlwerbung teile ich mit, daß die CSU 
Stadtratsfraktion - wie gehabt - Ihrem Vorschlag zu einer wahlwerbefreien Zone zustimmt. 

Mit besten Grüßen 
Ihr 
Helmut M ü 11 e r 

~ Virenfrei. www.avg.com 
l 

J 
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Haupt, Ralf 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

Stadtrat Heinrich Schwimmbeck (Bali) <stadtrat@schwimmbeck-h.de> 
Mittwoch, 24. Oktober 2018 15:28 
Haupt, Ralf 
Kommunalwahl 2020 - wahlwerbefreie Zonen 

Sehr geehrter Herr Haupt, 

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vorn 26.07.2018 an eine nicht näher bezeichnete Verteilerliste bzw. Ihre 
Erinnerung vorn 02.10.2018 an die Ausschußgerneinschaft BuB / BaLi / FDP. 

Sie machen darin den Vorschlag, als mögliche wahlwerbefreie Zone über den den Bereich Domplatz/ Altes 
Rathaus/Obere Brücke und Kloster Michaelsberg zu sprechen. 

Die Bamberger Linke Liste würde sich nach dem gegenwärtigen Stand mit diesem Ausgangsvorschlag 
einverstanden erklären, wenngleich wir eine Beschränkung auf ein so kleines Areal nicht für sonderlich 
effektiv und sinnvoll erachten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heinrich Schwirnrnbeck 

Stadtrat der Bamberger Linken Liste (BaLi) 
Obere Sandstr. 23, 96049 Bamberg 
Tel. 0951-18327114 Hdy. 0172-7767213 
stadtrat@schwimmbeck-h.de 

)- 
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